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Reglement
für die Benutzung der thurgauischen Kantonsbibttothek.

Die Kantonsbibliothek dient zur Förderung wissenschaftlicher Bestrebungen
der Bürger und Einwohner des Kantons und kann zu diesem Zwecke unter
Beobachtung nachstehender Bestimmungen unentgeldlich benutzt werden:

8- 1-
Wer immer ein Werk aus der Kantonsbibliothek nach Hause zu erhalten

wünscht, hat hiefür beim Bibliothekabwart einzukommen und bei ihm zur be¬
stimmten Zeit dasselbe entweder persönlich in Empfang zu nehmen oder durch
eine zuverläßige Person besorgen zu lassen. Auswärtige Leser haben sich
dießfalls schriftlich an den Bibliothekabwartzu wenden, ' der die verlangten
Bücher durch die Post oder durch sichere Botengelegenheitzusenden wird.

8- s-
Für jedes entlehnte Werk hat der Leser einen Empfangschein auszustellen.

Leser, deren Vermögensverhältnisse nicht bekannt sind, oder deren bürgerliche
Stellung sonst eine weitere Sicherheit erfordert, haben außerdem noch die
Bürgschaft einer bekannten und habhaften Person oder eine den Umständen
angemessene Realkaution beizubringen.

8- 3-
Derjenige, welcher ein Buch in Empfang nimmt, hat sich sofort von

seinem Zustande zu überzeugen, und jede Beschädigung, sofern sie nicht bereits
angemerkt ist, dem Bibliothekabwarte anzuzeigen, welcher die Beschädigung
aus der innern Seite der Hintern Decke anmerken und denjenigen dafür ver¬
antwortlich machen wird, der das Buch zunächst vorher benutzte und von der
Beschädigung keine Anzeige machte.
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§ • 4.

Wer ein Buch verliert , beschädigt oder verunreinigt , hat je nach Umständen
den ganzen oder theilweisen Werth desselben zu ersetzen . Verliert er nur
einzelne Bände eines Werkes , so sind diese entweder binnen 5 Wochen zu
ersetzen , oder es muß der Werth des ganzen Werkes gegen Behändigung des
Restes entrichtet werden.

8 - 5.

Ohne besondere Erlaubniß der Bibliothekkommission dürfen auf einmal
nicht mehr als 4 Bände an einen Leser aushingegeben werden . Sämmtliche
ausgegebene Bücher sind vom Bibliothekabwart sogleich in das Ausleiheregister
einzutragen und bei der Rückgabe , mit Zustellung des Empfangscheines , wieder
abzuschreiben . Auch die Mitglieder der Bibliothekkommission haben die Bücher,
welche sie nach Hause nehmen , in das Ausleihebuch einzutragen.

§- 6.
Bücher , welche ein Leser auf seinen Namen aus der Bibliothek entlehnt

hat , dürfen bei einer Buße von 5 Fr . keiner Drittperson zur Benutzung
überlassen werden.

8- 7.
Außer den Kanton dürfen Bücher nur mit Bewilligung der Bibliothek¬

kommission und gegen volle Sicherheitsleistung ausgeliehen werden.
Handschriften , große Kupferwerke , seltene und kostbare Bücher u . s. w.

dürfen in der Regel gar nicht aushingegeben werden ; dagegen ist die Be¬
nutzung solcher Werke in einem Nebenzimmer der Bibliothek unter gehöriger
Aufsicht gestattet.

Hinsichtlich allsälliger Ausnahmen von obiger Bestimmung entscheidet die
Bibliothekkommission.

8- 8.
Die Lesezeit eines Buches ist auf 2 Monate angesetzt . Dem jeweiligen

Entleiher kann ein Werk nur insofern länger belassen werden , als es in der
Zwischenzeit nicht auch von anderer Seite verlangt worden ist.

8- 9.
Wer der Mahnung des Bibliothekabwartes zur Rücksendung ausgeliehener

Werke innert 8 Tagen nicht Folge leistet , verfällt in eine Ordnungsbuße
von 2 Franken , welche zu Handen der Bibliothekkasse bei hiesigen Lesern
direkt und bei auswärtigen Entleihem durch Postnachnahme sofort bezogen



wird. Weitere Nichtachtung einer solchen Mahnung ist der Bibliothckkommis-
sion zu geeignetem Einschreiten zu vorzeigen.

tz. 10.
Alljährlich findet eine Revision der Bibliothek statt, zu welchem Zwecke

sämmtliche ausgeliehene Bücher durch öffentliche Bekanntmachung unter An-
setzung einer Einlieferungsfrist eingefordert werden. . Wer diese Frist nicht
innehält, verfällt in eine Ordnungsbuße von 5 Fr. zu Handen der Bibliothek¬
kasse, und hat außerdem eine Gebühr von 50 Rp. an den Abwart für die
dießfallsige Extra-Einforderung zu bezahlen.

s. 11.
Sendung und Zurückseirdung der Bücher geschehen immer auf Kosten und

Verantwortlichkeit der Leser.

tz. 12.
Das Bibliotheklokal befindet sich gegenwärtig neben der Obergerichtskanzlei

im sogenannten Reding'schen Hause. Zum Abholen und Zurückbringen der
Bücher ist bis auf weitere Anzeige der Samstag-Nachmittag von 2—3 Uhr
bestimmt. Auswärtige Leser haben ihre Sendungen an den jeweiligen Bib¬
liothekabwart(der Zeit Herr Karl Wüest, Kanzlist) zu addressiren.

Frauenseld  den 8. Oktober 185S.

Die Wibüotljekkommission.

Der Regierungsrath des Kantons Thurgau,
nach Einsicht des vorstehenden Reglements ertheilt demselben die Genehniigung.

Frauenseld  den 28. Oktober 1858.

Der Präsident des Wegierungsrathes:
»r . Keller.

Der Kauzteidirektor:
Herzog.
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